
Väter werden ausgeschlossen 

«Arme Alleinerziehende», 30.1.08 

Nicht «fast jede zweite Ehe in der Schweiz wird geschieden», wie im Artikel «Arme 
Alleinerziehende» erwähnt wird, sondern die Scheidungsrate lag gemäss BfS bei 
51,7 Prozent (2006), ein Jahr zuvor gar bei 52,6 Prozent. Frau Hausherr vom 
SVAMV und Frau Trochsler von der eff-zett Alimenteninkassostelle Zug beklagen 
sich über die vorhandenen Emotionen, welche bei einer Trennung die Diskussion 
über die nacheheliche Finanzverteilung stören. Der Druck liege auf dem 
alleinerziehenden Elternteil, in 85 Prozent der Fälle die Frau. 

Wir möchten dazu ein paar Ergänzungen machen. Es ist tragisch, dass in einer 
Individualgesellschaft wie der unseren mit gleichen Ausbildungschancen für beide 
Geschlechter immer noch 85 Prozent des alleinerziehenden Elternteils die Mutter ist. 
Eine derart hohe Zahl muss im Zeitalter der Gleichstellung von Mann und Frau 
hinterfragt werden. Die Antwort liegt in der Bevorzugung von Müttern bei der 
Kinderbetreuung. Das so entstehende Machtvakuum erzeugt die zur sachlichen 
Diskussion unerwünschten Emotionen. Wir kennen viele Fälle, wo Väter sich gegen 
die Alleinerziehung der Mütter wehren und auch nach einer Scheidung weiterhin für 
ihre Kinder mit grossem zeitlichem Engagement da sein möchten. Aber: unser 
Gesetz gibt der Mutter in Sachen Sorgerecht ein Veto. Ohne beider Einverständnis 
gibt es in der Schweiz auch im Jahr 2008 noch kein gemeinsames Sorgerecht. So 
werden viele engagierte Väter brutal aus der Erziehung ihrer Kinder ausgeschlossen 
– das Kind wird auch nach der gesetzlichen Einführung der Kindsanhörung nur in 
seltenen Fällen befragt. Mütter und Richter meinen zu wissen, was das Beste für das 
Kind ist. 

In der gleichen Ausgabe des Tagblatts wird die «Hektik um den Kinderschutz» aufs 
Korn genommen. Neue Gesetze müssen her. Dabei wäre es doch wesentlich 
einfacher, die Väter wieder in die Erziehung einzubeziehen, ihnen die Chance zu 
geben, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und Werte zu vermitteln, anstatt sie 
laufend auszuschliessen und auf Teufel-komm-raus Einelternfamilien zu schaffen. In 
einigen sozial weiter entwickelten Staaten als die Schweiz – und davon gibt es viele 
– ist seit einigen Jahren die paritätische Betreuung nach einer Trennung im Gesetz 
verankert. In Dänemark, Italien, Belgien, Australien und einigen Staaten der USA 
wird nach einer Scheidung eine Lösungsfindung durch die Eltern, allenfalls mit Hilfe 
von Mediation, gefördert. Eine gemeinsam erarbeitete Lösung wird eher von den 
Parteien getragen. Alimentenverweigerungen nehmen ab, Väter werden in die 
Kindererziehung eingebunden. Als Bonus geht die Scheidungsrate in diesen Ländern 
zurück. Die Kinder danken es.
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Der zugrunde liegende Artikel: 

Arme Alleinerziehende 

Zu knappe Alimente, zahlungsunwillige Väter: Frauen geraten nach der Scheidung 
oft in finanzielle Not. Der Staat hilft, aber nur unter bestimmten Bedingungen.

Der Treueschwur währt selten ewig: Fast jede zweite Ehe in der Schweiz wird 
geschieden – Tendenz steigend. Die Scheidung bringt oft nicht nur seelische, 
sondern auch finanzielle Nöte mit sich. «Besonders ältere Frauen sind meist blöder 
dran: Sie finden nicht nur schwerer einen neuen Partner, sondern sind auch beruflich 
oft schlechter gestellt», sagt der Rechtsanwalt Leander Zemp. 

Nicht immer Geld für Frau

Vom Ex-Gatten ist nicht unbedingt Hilfe zu erwarten. Grundsätzlich gilt: Beide 
Partner sollen nach der Scheidung selbständig für ihren Lebensunterhalt 
aufkommen. Wenn das nicht möglich ist, hat die Frau – nur selten ist es der Mann –
Recht auf Unterstützung. «Ein Anspruch auf längerfristige Unterhaltszahlungen 
besteht aber nur, wenn die Ehe lebensprägend war», erklärt Zemp. Als Kriterien 
gelten eine Mindestdauer von zehn Jahren oder gemeinsame Kinder. 

Aber auch die Rollenverteilung während der Ehezeit ist massgeblich. Hat etwa die 
Frau zugunsten der Kinderbetreuung beruflich stark zurückgesteckt und in der Folge 
nun schlechtere Verdienstmöglichkeiten, hat sie Anspruch auf finanzielle 
Unterstützung durch ihren Ex-Mann. Wie hoch die Alimente ausfallen, hängt stark 
vom Einkommen des Mannes ab. 

Arm trotz Alimenten

Der Lebensbedarf gemeinsamer Kinder muss hingegen immer gedeckt werden. Der 
nicht obhutsberechtigte Elternteil muss Kinderalimente bezahlen, bis der Nachwuchs 
volljährig ist oder eine erste Berufsausbildung abgeschlossen hat. «Unverheiratete 
Eltern legen die Alimente im Fall einer Trennung vorsorglich in einer Vereinbarung 
bei der Vormundschaftsbehörde fest», sagt Zemp. Verheiratete Paare tun dies im 
Fall einer Scheidung – wenn sie sich denn einigen können. Andernfalls liegt der 
Entscheid beim Richter.

Es gibt keine Tabellen, die Höhe und Dauer von Unterhaltszahlungen generell 
festlegen. Je nach Kanton sind die Bemessungsmethoden verschieden. Als 
Faustregel gilt, dass die Kinderalimente bei einem Kind 15 bis 17 Prozent und bei 
zwei Kindern 25 bis 27 Prozent des steuerbaren Einkommens betragen sollten. 
Verdient der Unterhaltspflichtige wenig, fallen die Alimente entsprechend tief aus.



«Oft reichen die Unterhaltszahlungen nicht aus, um die Lebenskosten zu decken», 
sagt Anna Hausherr vom Schweizerischen Verband alleinerziehender Mütter und 
Väter (SVAMV). «Dann lastet der ganze Druck auf dem erziehenden Elternteil. 
Kommt hinzu, dass dieser – es ist in 85 Prozent der Fälle die Frau – meist noch 
schlechter verdient.» Alleinerziehende haben ein hohes Armutsrisiko: Mehr als die
Hälfte der Kinder, die Sozialhilfe beziehen, leben laut Hausherr in Ein-Eltern-
Familien.

Staat springt ein

Die Situation verschärft sich zusätzlich, wenn der Unterhaltspflichtige die Alimente 
nur teilweise oder gar nicht bezahlt. Nicht immer bleibt der Mann aus finanzieller Not 
seine Unterstützung schuldig. Zahlungsverweigerung aus emotionalen Gründen ist 
nicht selten. «Schwierig ist es, wenn Väter nicht trennen zwischen ihrem Groll auf die 
Ex-Frau und ihrer Unterhaltspflicht den Kindern gegenüber», sagt Hausherr. 

«Emotionen und Geld sind eine schwierige Konstellation», sagt auch Marlen 
Trochsler von der eff-zett Alimenteninkassostelle Zug. Wer Anspruch auf Alimente 
hat, diese aber nicht kriegt, findet hier Unterstützung: Die Inkassostelle prüft, ob ein 
Anspruch auf Bevorschussung gegeben ist. Ist dies der Fall, werden die gerichtlich 
festgelegten Unterhaltszahlungen durch die Gemeinden bevorschusst. «Die pflichtige 
Person schuldet den Unterhalt aber weiterhin», stellt Marlen Trochsler klar. «Die 
Rückstände müssen zurück bezahlt werden, auch wenn die Unterhaltspflicht 
abgelaufen ist.»

Frauenalimente werden im Gegensatz zu Kinderalimenten in den meisten Kantonen 
nicht bevorschusst. Hausherr rät deshalb, bei der Vereinbarung mit dem Ehegatten 
mehr Wert auf höhere Kinderalimente zu legen, denn diese sind staatlich besser 
gesichert. Alle drei Experten empfehlen ausserdem einen kühlen Kopf. «Es ist 
besser, nicht zu viele Emotionen in die Angelegenheit reinzubringen», sagt Zemp. 
Ein frommer Wunsch, dem die Realität eines Scheidungskampfes wohl selten 
gerecht wird.
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